
 
 

Vollmacht zur Beschaffung von  
Abfallbehältern und Zubehör 
 

 
 

Abfallbehälter und passendes Zubehör dürfen im Landkreis Aurich ausschließlich durch den/die 

Objekteigentümer*in beschafft werden. Mittels dieser schriftlichen Einverständniserklärung durch den/ 

die Objekteigentümer*in wird die Befähigung zur Beschaffung auf eine andere von Ihnen auserwählte 

Person (z.B. Mieter*in) übertragen. 

 

Bitte beachten Sie, dass die Vollmacht nur im Zusammenhang mit Ihrer aktuellen Bestellung gültig ist. 

Jede zukünftige Bestellung bedarf einer aktuellen Vollmacht durch den/die Objekteigentümer*in. 
 

 
Objekteigentümer*in: 

Name Vorname 

Straße Hausnummer 

PLZ Ort 

 

Objekt, für welches die Beschaffung erfolgen soll: 

Straße Hausnummer 

PLZ Ort 

 

Bevollmächtigte Person: 

Name Vorname 

 

 
Hiermit erkläre ich mich/wir uns als Eigentümer*in des o.g. Objektes damit einverstanden, dass die 

hiermit bevollmächtigte o.g. Person Abfallbehälter und/oder Zubehör beschaffen darf.  

 

Mir/uns ist bewusst, dass für den Erwerb von Restabfall- und Bioabfallbehältern sowie Zubehör Kosten 

anfallen, die durch den/die Objekteigentümer*in zu tragen sind (sofern nicht anders vereinbart).  

Für die Auslieferung von Behältern und Zubehör werden zusätzlich Lieferkosten erhoben. 

 

 

 

Ort, Datum      Unterschrift Objekteigentümer*in 
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